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1. Einleitende Bemerkung 

Der Auftraggeber bittet um Darstellung der Kontrollmöglichkeiten des Bundes für die gewährten 
Finanzhilfen an die Bundesländer nach Art. 104 b Grundgesetz (GG). 

2. Regelung nach Art. 104 b GG 

Art. 104b GG ermöglicht dem Bund, sich unter bestimmten Voraussetzungen – abweichend vom 
Konnexitätsgrundsatz des Art. 104a Abs. 1 GG – an der Finanzierung von Investitionen in Aufga-
benvollzugsbereichen der Länder und Gemeinden durch die Gewährung von Finanzhilfen an die 
Länder zu beteiligen.1 Die Regelung soll das Instrument der Finanzhilfen des Bundes „auf seine 
eigentliche Zielrichtung, Bundesmittel gezielt und flexibel zur Behebung konkreter Problemlagen 
einzusetzen“, zurückführen.2  

Die Leistung von Finanzhilfen steht im Ermessen des Bundes, das sich „nach Maßgabe seiner Fi-
nanzkraft“ zu einer Hilfeleistungspflicht verdichten kann.3 „Art. 104 b Abs. 1 gibt dem Bund 
grundsätzlich ein Entschließungs- und ein Auswahlermessen („kann“, „erforderlich“). Das Ent-
schließungsermessen betrifft das „Ob überhaupt“ und das „Wie lange“, das durch Mitsprache-
rechte der Länder eingeschränkte Auswahlermessen Art und Umfang der Finanzhilfen. […] Das 
Entschließungsermessen des Bundes ist frei von politischer Einwirkung der Länder. Der Bund 
kann hier politische Erwägungen zur Geltung bringen, nur keine parteipolitischen. Es kann 
gleichwohl rechtlich reduziert sein; wegen seiner Garantenstellung für das staatliche Finanzwe-
sen und das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht gibt es kein freies politisches Ermessen des 
Bundes; vielmehr ist insoweit das Merkmal „erforderlich“ eine – wenn auch kaum justitiable – 
Ermessensdirektive.“4 

Das Ermessen bezieht sich jedoch ebenso auf die Einschränkung oder Abschaffung einzelner Fi-
nanzhilfen, selbst wenn deren tatbestandliche Voraussetzungen noch erfüllt sind; Art. 104b GG 
kennt als Ausnahmevorschrift grundsätzlich keinen Bestandsschutz.5 

Der Bund darf immer nur einen Teil der Investitionskosten übernehmen; dies ergibt sich aus dem 
Begriff der Hilfe.6  Aus dem Begriff folgt ebenso, dass der Bund nur Angebote unterbreiten darf, die 
von den Ländern ausgeschlagen werden können. Die Finanzhilfen dürfen zudem nicht von Ein-
vernehmens-, Zustimmungs- oder Genehmigungsvorbehalten oder auch Einspruchsrechten im 

                                     

1 BeckOK Grundgesetz / Kube, Art. 104b, Rn. 1. 

2 BT-Drs. 16/813, S. 19. 

3 BVerfGE 39, 96 (113). 

4 Heintzen in von Münch/Kunig: GG, Kommentar, Art. 104b, Rn. 15f. 

5 BeckOK Grundgesetz / Kube, Art. 104b, Rn. 15. 

6 BVerfGE 39; 96 (116). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104A&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104A&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
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Einzelfall abhängig gemacht werden. Ebenso wenig ermächtigt Art. 104b GG den Bund, in eigener 
Regie Investitionspläne aufzustellen und bei der Auswahl von Einzelprojekten mitzuwirken.7 

Weil Art. 104b Abs. 2 S. 1 GG dem Bund das Einwirken lediglich bis zum Zeitpunkt der Hingabe 
der Finanzmittel an die Länder erlaubt, wurden im Rahmen der Reform der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen 2017 Art. 104b Abs. 2 S. 2 u. 3 GG  ergänzt (BGBl. 2017 I 2347).  

Nach Art. 104b Abs. 2 S. 2 GG kann das Bundesgesetz oder die Verwaltungsvereinbarung Bestim-
mungen über die Ausgestaltung der Länderprogramme zur Verwendung der Finanzhilfen vorse-
hen. Zweck der – Art. 109 Abs. 1 GG relativierenden – Ermächtigungsgrundlage ist es, eine im 
Bundessinne einheitliche, gesamtwirtschaftlich effiziente Förderung zu gewährleisten.8  Ansons-
ten könnten die konkreten Förderkriterien von Land zu Land variieren.9 Zur Sicherung der Inte-
ressen der Länder sind die Vorgaben für die Ausgestaltung der Länderprogramme im Einverneh-
men mit den Ländern festzulegen (Art. 104b Abs. 2 S. 3GG). 

Ebenfalls 2017 wurde Art. 104b Abs. 2 S. 4 GG eingefügt (BGBl. 2017 I 2347), der die Bundesregie-
rung – ebenfalls in Relativierung von Art. 109 Abs. 1 GG – ermächtigt, zur Gewährleistung der 
zweckentsprechenden Mittelverwendung Bericht und Vorlage der Akten zu verlangen und Erhe-
bungen bei allen Behörden durchzuführen.10 Dieser Informationsanspruch kann sich auf einzelne 
Vorhaben beziehen.11  

*** 

 

                                     

7 BeckOK Grundgesetz / Kube, Art. 104b, Rn. 16. 

8 BT-Drs. 18/11131, S. 12. 

9 BeckOK Grundgesetz / Kube, Art. 104b, Rn. 21. 

10 BeckOK Grundgesetz / Kube, Art. 104b, Rn. 22. 

11 BT-Drs. 18/11131. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG&x=2
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2347.pdf
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=109&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=109&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=104B&g=GG&x=2
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2347.pdf
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=109&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=109&g=GG&x=1

